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Zum Weiterlesen

Ansprechperso-
nen in der Nähe

Bezugsquellen für 
Exposimeter

Planungshilfe für 
Radon-Schutz-
maßnahmen

In allen Gebäu-
den soll der Refe-
renzwert einge-
halten werden.

Gut zu wissen

Der Referenzwert als Vergleichs- 
größe
Zu Hause gilt nach Strahlenschutzgesetz 
der Referenzwert von 300 Becquerel pro 
Kubikmeter Luft. Er bezieht sich auf den 
Jahresmittelwert der Radonkonzentration. 
Um Messwerte zu beurteilen, werden sie 
mit dem Referenzwert verglichen. 

Radonschutz im Alltag 
Radonschutz im Alltag kann ganz einfach 
sein. Gerade wenn der Referenzwert 
nur gering überschritten wird, kann 
regelmäßiges, stoßweises Lüften die 
Radonkonzentration senken. Auch als 
Übergangslösung, bevor bauliche Maß-
nahmen vollständig umgesetzt sind, kann 
Lüften die Radonkonzentration zumindest 
kurzzeitig minimieren. 

Radon-Vorsorgegebiete 
In Radon-Vorsorgegebieten ist die Wahr-
scheinlichkeit für erhöhte Radonkonzent-
rationen in Gebäuden größer. 

Dennoch gilt: 
  In Radon-Vorsorgegebieten wird der 

Referenzwert nicht in jedem Gebäude 
überschritten.

  Auch außerhalb von Radon-Vorsorge-
gebieten sind erhöhte Radonkonzentra-
tionen möglich.

Radon an Arbeitsplätzen
In Radon-Vorsorgegebieten muss an 
allen Arbeitsplätzen im Erd- und Kellerge-
schoss die Radonkonzentration gemes-
sen werden. Der Arbeitgeber hat somit 
eine Messpflicht.

Regelmäßiges 
Lüften ist eine 
Sofortmaßnahme, 
um die Radon-
konzentration in 
Innenräumen zu 
senken.

Radonschutz zu 
Hause ist einfach.

Weitere Informationen

Bayerisches Landesamt für Umwelt:  
Radon in Gebäuden
www.lfu.bayern.de: Bürger > Strahlung 
> Radon in Gebäuden

Radon-Fachpersonen
www.lfu.bayern.de: Strahlung > Radon 
in Gebäuden > Messung

Bundesamt für Strahlenschutz (BfS):  
Qualitätssicherung von Radonmessungen
www.bfs.de: Ionisierende Strahlung > 
Serviceangebote > Radon-Messungen > 
Radon-Messung am Arbeitsplatz

Sächsisches Staatsministerium für Um-
welt und Landwirtschaft (2016): Radon-
schutzmaßnahmen. Planungshilfe für Neu- 
und Bestandsbauten. 72 Seiten, PDF.
https://publikationen.sachsen.de: Suche 
„Radonschutzmaßnahmen“
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Radon in Kürze

Was ist Radon?
Radon ist ein radioaktives Edelgas, das 
überall natürlich vorkommt. Es ist unsicht-
bar, geruch- und geschmacklos.

Radon zu Hause
Radon entsteht natürlich im Boden durch 
radioaktiven Zerfall von Uran. Durch Fugen, 
Spalten und Risse sowie entlang von Kabel- 
und Rohrdurchführungen im Gebäudebe-
reich mit Erdkontakt kann Radon ins Haus 
eindringen. Drei Hauptfaktoren beeinflus-
sen die Radonkonzentration im Gebäude:
  Der Untergrund bestimmt, wie viel Ra-

don vorhanden ist.
  Vom baulichen Zustand hängt es ab, wie 

viel Radon ins Haus eindringen kann.
  Von der Dichtigkeit des Gebäudes hängt 

es ab, wie viel Radon aus dem Gebäude 
wieder austreten kann.

Beim Neubau 
ist Radonschutz 
wichtig.

Nur eine Mes-
sung schafft 
Gewissheit.

Menschen 
können Radon 
weder sehen 
noch riechen 
noch schme-
cken. 

Abhängig vom 
baulichen Zu-
stand kann die 
Radonkonzentra-
tion in Wohnräu-
men variieren.

Radon und Gesundheit
Leben und arbeiten wir für längere Zeit in 
Räumen mit hoher Radonkonzentration, 
kann dies Lungenkrebs begünstigen.

Verantwortlich dafür sind die Zerfallspro-
dukte von Radon. Diese können sich an 
Teilchen in der Luft anlagern und gelangen 
so in die Lunge. Hier senden sie energierei-
che Strahlung aus, die das unmittelbar um-
gebende Lungengewebe schädigen kann.

Radonschutz beim Neubau

Bayernweiter Basisschutz vor Radon
Das Strahlenschutzgesetz legt fest, dass 
bayernweit ein Basisschutz vor Radon 
beim Neubau umgesetzt werden muss. 
Dieser ist erfüllt, wenn die nach den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik 
erforderlichen Maßnahmen zum Feuchte-
schutz eingehalten werden. Dadurch wird 
das Gebäude gegenüber dem Erdreich 
abgedichtet.

Zusätzlicher Schutz in Radon- 
Vorsorgegebieten
Zum Schutz vor Radon legt der Freistaat 
Bayern Radon-Vorsorgegebiete fest. Hier 
sind erhöhte Radonkonzentrationen in Ge-
bäuden wahrscheinlicher. Daher muss hier 
beim Neubau zusätzlich zum Basisschutz 
eine weitere Maßnahme für den Gebäude-
bereich mit Erdkontakt umgesetzt werden. 
Dafür kommen verschiedene bauliche 
Maßnahmen in Frage, zum Beispiel:

Radon Rn-222

Eine Radondraina-
ge leitet die radon-
haltige Bodenluft 
ins Freie ab.

Bei einem Ra-
donbrunnen wird 
die radonhaltige 
Bodenluft abge-
saugt und so vom 
Gebäude fernge-
halten.

Abdichtungsmaß-
nahmen wie radon-
dichte Folien im 
Fundamentbereich 
verhindern, dass 
Radon ins Gebäu-
de eindringt.

Radonschutz im Bestandsgebäude

Selbst aktiv werden 
Für Wohnräume gibt es keine gesetz-
lichen Verpflichtungen, die Radonkon-
zentration zu messen. Dennoch ist eine 
Messung stets empfehlenswert. Denn 
nur diese schafft Gewissheit.

Radon messen 
Jeder kann Radon einfach, zuverlässig 
und kostengünstig messen. In der Regel 
werden dafür passive Messgeräte, so-
genannte Exposimeter, verwendet. 

Mit einem Ex-
posimeter kann 
jeder einfach und 
kostengünstig die 
Radonkonzentration 
messen.

Voraussetzungen für eine gelunge-
ne Messung
Die Exposimeter für eine Messung 
sollten von einer anerkannten Stelle be-
zogen werden. 
Das garantiert qualitätsgesicherte Er-
gebnisse. Ideal ist eine Messdauer von 
zwölf Monaten. Ist dies nicht möglich, 
sollte mindestens sechs Monate ge-
messen werden. Davon sollte der halbe 
Messzeitraum in der Heizperiode liegen. 

Während der Messungen sollten die 
Räume wie gewohnt genutzt werden.




